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Reglement 
über die Tätigkeit sowie das Gehalt des Gemeindeammanns 
und die Entschädigung der weiteren Mitglieder des Gemein-
derates 
Vom 12. März 2009 

Der Einw ohnerrat  

gestützt auf § 20 Abs. 2 lit . e des Gesetzes über die Einw ohnerge-
meinde (Gemeindegesetz) vom 19. Dezember 1978, 

beschliesst: 

§ 1 
Die Pflichten und Rechte der Gemeinderäte, des Gemeindeammanns 
und des Vizeammanns richten sich nach der kantonalen Gesetzgebung 
und der Gemeindeordnung. 

§  2 
1 Der Gemeindeammann, der Vizeammann, die Mitglieder des Gemein-
derates erhalten die im Anhang aufgeführte Besoldung bzw . Entschä-
digung. 
2 Dem Gemeindeammann, dem Vizeammann, den Gemeinderatsmitglie-
dern w ird jährlich die gleiche generelle Erhöhung ausgerichtet, w ie sie 
dem Personal der Einw ohnergemeinde Wett ingen gew ährt w ird. 

§  3 
1 Sow eit das vorliegende Reglement keine besonderen Bestimmungen 
enthält , untersteht der Gemeindeammann dem Personalreglement für 
das Personal der Gemeinde Wett ingen. 
2 Versicherung und Ruhegehalt  des Gemeindeammanns und die beruf li-
che Vorsorge der w eiteren Gemeinderatsmitglieder w erden in besonde-
ren Reglementen geregelt . 
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§  4 
1 In der im Anhang festgelegten Besoldung des Gemeindeammanns 
sind auch die Entschädigungen für die ihm gesetzlich oder im Rahmen 
der Ressortverteilung des Gemeinderates zugew iesenen Tätigkeiten für 
die Ortsbürgergemeinde inbegrif fen. 
2 Die Ausübung von Nebentät igkeiten des Gemeindeammanns aus-
serhalb der Einw ohnergemeinde oder der Ortsbürgergemeinde Wett in-
gen unterliegt der Zustimmung des Gemeinderates. Der Fr. 25' 000.00 
übersteigende Anteil von Entschädigungen für die Ausübung von poli-
t ischen Ämtern ist der Gemeinde abzuliefern. Die Delegation in staat li-
che oder halbstaatliche Anstalten und Gesellschaften durch den Gros-
sen Rat w ird gleich behandelt  w ie private Mandate gemäss Absatz 4. 
3 Die Übernahme eines eidg. Parlamentsmandates ist mit dem Mandat 
des Gemeindeammanns nicht  vereinbar. 
4 Der Gemeindeammann übt keine privaten Tätigkeiten aus, w elche 
w egen ihrer Natur oder w egen der zeit lichen Inanspruchnahme die 
Amtsführung negativ beeinf lussen könnten. Er gibt dem Gemeinderat  
von privaten Tätigkeiten Kenntnis. In Zw eifelsfällen entscheidet der 
Gemeinderat, ob die Erfüllung der amtlichen Pflichten durch private 
Tätigkeiten beeinträchtigt w erden könnte. 

§  5  
Der Gemeindeammann erhält  für allgemeine Spesen- und Repräsenta-
t ionsausgaben eine pauschale Spesenentschädigung, die jährlich mit 
dem Budget festgelegt w ird. 

§  6 
1 In der Entschädigung des Vizeammanns ist die ordentliche Vertre-
tung des Gemeindeammanns (Ferien, Militärdienst, Teilnahme an Ta-
gungen, kürzere Abw esenheit  infolge Krankheit  oder Unfall, gew öhnli-
che Verhinderungen etc.) berücksicht igt. 
2 Bei ausserordentlicher Vertretung des Gemeindeammanns durch den 
Vizeammann (u.a. w egen länger andauernder Krankheit) erhält  dieser 
eine durch den Gemeinderat festzulegende Entschädigung nach Zeit-
aufw and gemäss den Besoldungsansätzen für den Gemeindeammann. 

§  7 
Mit der Entschädigung des Vizeammanns und der w eiteren Mitglieder 
des Gemeinderates w erden die Teilnahme an Gemeinderatssitzungen 
(inkl. Aktenstudium), die Führung der Sachgeschäfte im jew eiligen 
Ressort und allgemeine Repräsentat ionsaufgaben abgegolten, spezielle 
Regelungen bleiben vorbehalten. Der Vizeammann und die w eiteren 
Mitglieder des Gemeinderates erhalten für die Teilnahme an Sitzungen 
in gemeinderät lichen oder einw ohnerrät lichen Kommissionen eine zu-
sätzliche Entschädigung gemäss der Verordnung über die Entrichtung 
von Taggelder und Sitzungsentschädigungen der gemeinderät lichen 
Kommissionen. 
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§  8 
1 Für Fälle, die in diesem Reglement nicht geregelt  sind, gilt  sinnge-
mäss das Personalreglement der Gemeinde Wett ingen. 
2 In Härtefällen kann der Gemeinderat eine angemessene Regelung 
treffen. 

§  9 
1 Dieses Reglement trit t  auf den 1. Januar 2010 in Kraft .  
2 Dieses Reglement ersetzt die Verordnung über die Tätigkeit  und Be-
soldung des Gemeinderates vom 15. Juni 1989 sow ie die Verordnung 
über die Besoldung des Gemeindeammanns, des Vizeammanns und 
der übrigen Mitglieder des Gemeinderates für die Amtsperiode 2006 - 
2009 vom 20. Januar 2005. 
 

Wett ingen, 12. März 2009 NAMENS DES EINWOHNERATES 
 
 Der Präsident 
 Hermann Steiner 
 
 Der Protokollführer 
 Urs Blickenstorfer  
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A) Gehalt des Gemeindeammanns 
(Stand 1. Januar 2010) 
 
 
Gemeindeammann  Fr.  248'000.00 
 
 
B) Entschädigung der weiteren Mitglieder des Gemeinderates 
(Stand 1. Januar 2010) 
 
 
Vizeammann  Fr.  60'000.00 
weitere Gemeinderäte  Fr.  50'000.00 
 
(Die Besoldung des Gemeindeammanns und die Entschädigungen der neben-
amtlichen Mitglieder des Gemeinderates erhöht sich jährlich um den generellen 
Satz, der auch dem Personal der Einwohnergemeinde gewährt wird.) 
 
 


